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(54) FAHRGESTELL FÜR EINE DREHBARE PATIENTENPLATTFORM

(57) Die Erfindung betrifft ein Fahrgestell. Dieses
weist eine Patientenplattform (1) und eine Nabe auf, die
so in der Mitte der Patientenplattform (1) angeordnet ist,
dass die Patientenplattform (1) drehbar um die Nabe ge-
lagert ist. Mehrere Tragarme (6, 7) sind mit der Nabe
verbunden und miteinander verbunden sind. An jedem
Ende eines Tragarms (6, 7) ist mindestens ein Rollkörper
(8) angeordnet. Unterhalb der Patientenplattform (1) sind
an Schenkeln (60, 61, 70, 71) der Tragarme (6, 7) meh-
rere Stützrollen (9) so angeordnet, dass die Patienten-
plattform (1) auf den Stützrollen (9) gelagert ist und um
die Nabe drehbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Fahrgestell für eine
drehbare Patientenplattform. Die Patientenplattform
kann insbesondere eine Patientenaufstehhilfe, einen Pa-
tientenlifter oder einen Stehtrainer tragen.

Stand der Technik

[0002] Fahrbare Gestelle für drehbare Patientenplatt-
formen mit darauf angebrachten Aufstehhilfen, Patien-
tenliftern und Stehtrainern in unterschiedlichsten Ausfüh-
rungen sind seit langem bekannt.
[0003] Die DE 196 47 498 A1 beschreibt eine Vorrich-
tung zum Aufrichten von Patienten aus einer sitzenden
in eine aufrechte Position. Diese weist einen Rahmen
auf, der aus vier rechtwinklig zueinander angeordneten
hohlprofilförmigen Streben besteht, wobei die kürzer
ausgebildeten Streben zwischen den länger ausgebilde-
ten Streben angeordnet sind. Der Rahmen umgibt eine
Grundplatte. Zwischen der Grundplatte und einer
Fußstütze sind gleichmäßig über den Umfang verteilt
Stützrollen angeordnet. Diese dienen der Aufnahme der
Patientengewichtskraft und der Drehermöglichung des
Patienten. Der Nachteil dieser Konstruktion besteht da-
rin, dass eine große Bodenfläche bei kleinem Platzan-
gebot für die Vorrichtung beansprucht wird. Zum andern
ist zur Aufnahme der Stützrollen eine Grundplatte not-
wendig. Die Hohlprofilform der Streben bedingt eine ge-
wisse Breite, welche jedoch zu ihrer Steifigkeit nur wenig
beiträgt, sich jedoch gewichtsmäßig negativ auswirkt. Da
die Patientengewichtskraft nicht direkt von den Streben,
sondern erst indirekt über die Grundplatte aufgenommen
wird, entsteht ein Verlust an Steifigkeit. Des Weiteren
benötigt dieses Konstruktionsprinzip viele Einzelteile, die
erst mechanisch fest miteinander verbunden werden
müssen.
[0004] Die DE 10 2006 039 602 A1 offenbart eine Vor-
richtung zum Umsetzen einer Person. Diese weist eine
bodenseitige Basisplatte und eine Drehscheibe auf zwi-
schen denen eine Mehrzahl von Tragarmen angeordnet
sind. Der wesentliche Nachteil dieser Konstruktion liegt
darin, dass die Tragarme nicht direkt miteinander ver-
bunden, sondern nur über die dünne Bodenplatte mitein-
ander verknüpft sind. Demgemäß kommt es zwischen
den Tragarmen wegen des geringen Widerstands- bzw.
Trägheitsmomentes der Bodenplatte zu einer Steifig-
keitsminderung des Fahrgestells, was sich dann beim
Umsetzen von schweren Personen dadurch zeigt, dass
die Bodenplatte sich stark durchbiegt und damit zusätz-
lich die Bodenfreiheit der Vorrichtung vermindert wird.
Weiterhin weist die schwere Basisplatte hohe Herstel-
lungskosten auf, da sie zunächst mittels Laserfertigung
hergestellt und anschließend aufwändig mit den Tragar-
men bestückt werden muss. Hinzu kommt, dass der ge-
ringe Abstand zwischen der Basisplatte und der Dreh-
scheibe nur kleine und damit schwache Stützrollen er-
laubt.

[0005] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein
Fahrgestell mit einer darauf drehbaren Patientenplatt-
form zur Verfügung zu stellen, welches eine hohe Stei-
figkeit aufweist und gleichzeitig mit wenigen Bauteilen
eine kompakte und leichte Bauweise ermöglicht. Ferner
sollen auf der Plattform Andockmöglichkeiten für Patien-
tenaufstehhilfen, Patientenlifter und Stehtrainer vorge-
sehen sein.

Offenbarung der Erfindung

[0006] Diese Aufgabe wird durch das erfindungsgemä-
ße Fahrgestell gelöst. Dieses weist eine Patientenplatt-
form auf. Eine Nabe ist so in der Mitte der Patientenplatt-
form angeordnet, dass die Patientenplattform drehbar
um die Nabe gelagert ist. Mehrere Tragarme sind mit der
Nabe verbunden. Die Tragarme sind außerdem mitein-
ander verbunden. An jedem Ende eines Tragarms ist
mindestens ein Rollkörper angeordnet. Mehrere Stütz-
rollen sind so unterhalb der Patientenplattform an Schen-
keln der Tragarme angeordnet, dass die Patientenplatt-
form auf den Stützrollen gelagert ist und um die Nabe
drehbar ist. Sowohl die Rollkörper als auch die Stützrol-
len sind insbesondere unmittelbar oder einstückig mit
den Tragarmen verbunden.
[0007] Eine zusätzlich zu der Patientenplattform vor-
gesehene Basisplatte ist im erfindungsgemäßen Fahr-
gestell unnötig, da die Tragarme selbst mittels an ihren
Schenkeln angebrachten Rollenhaltern die Aufnahme
der Stützrollen übernehmen können. Zudem bilden die
miteinander verbundenen Tragarme einen Kraftknoten,
was eine Basisplatte ebenfalls überflüssig macht. Unter
einem Kraftknoten wird erfindungsgemäß der Punkt der
Krafteinleitung gemäß DIN 75078-2 verstanden. Indem
jedes Ende eines Tragarms einen Rollkörper tragen
kann, erfüllt ein Tragarm des erfindungsgemäßen Fahr-
gestells die Aufgabe von zwei Tragarmen herkömmlicher
Fahrgestelle. Dies bedeutet einen geringeren Monta-
geaufwand.
[0008] In einer Ausführungsform der Erfindung ist es
bevorzugt, dass die Tragarme aus einem gebogenem
Flachmaterial bestehen. Dieses kann einfach mittels ei-
nes Lasers ausgeschnitten und gebogen werden. Aus
den profilhochkant gestellten und miteinander verbunde-
nen Tragarmen resultiert eine großes Trägheits- und Wi-
derstandsmoment, was wiederum eine hohe Steifigkeit
des gesamten Fahrgestells bedeutet. Durch die - von
oben betrachtet - dünnen Tragarme entsteht gleichzeitig
mehr Platz zwischen den Tragarmen, so dass beispiels-
weise ein Rollstuhl unproblematisch an die Patienten-
plattform herangefahren werden kann. Des Weiteren be-
steht ein Vorteil darin, dass die in Profilquerrichtung be-
stehende dünne Materialdicke der Tragarme sich positiv
auf das Fahrgestellgewicht auswirkt.
[0009] In einer alternativen Ausführungsform der Er-
findung ist es bevorzugt, dass die Schenkel der Tragar-
me jeweils in einem Gussteil zusammengefasst sind.
[0010] An jedem Schenkel steht vorzugsweise eine
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Stützrolle einer weiteren Stützrolle auf der gegenüber-
liegenden Seite desselben Schenkels gegenüber.
[0011] Die Tragarme weisen bevorzugt parallel zuein-
ander verlaufende Abschnitte auf und sind über diese
parallel verlaufenden Abschnitte miteinander verbun-
den. In einer Ausführungsform der Erfindung ist es be-
sonders bevorzugt, dass die parallel verlaufenden Ab-
schnitte unmittelbar miteinander verbunden sind. In einer
anderen Ausführungsform der Erfindung ist es beson-
ders bevorzugt, dass die parallel verlaufenden Abschnit-
te mittels parallel verlaufender Hochstege miteinander
verbunden sind. Dabei kann zwischen den Hochstegen
horizontal eine Halteplatte verankert sein, auf der die Na-
be befestigt ist. In noch einer anderen Ausführungsform
der Erfindung ist es besonders bevorzugt, dass die par-
allel verlaufenden Abschnitte mittels horizontal überein-
ander verlaufender Stege miteinander verbunden sind.
Am oberen dieser Stege kann die Nabe befestigt werden.
In noch einer anderen Ausführungsform der Erfindung
ist es besonders bevorzugt, dass die parallel verlaufen-
den Abschnitte mittels einer Traverse miteinander ver-
bunden sind. Dabei ist es ganz besonders bevorzugt,
dass die Traverse mindestens ein Hohlprofil aufweist,
welches mindestens eine Antikippsicherungsschiene
führt.
[0012] Die Patientenplattform weist an ihrem Außen-
umfang vorzugsweise Nuten auf, die eingerichtet sind,
damit Riegel, insbesondere Fallriegel, in die Nuten ein-
greifen können.
[0013] Bevorzugt weist die Patientenplattform An-
dockpunkte für Patientenaufstehhilfen und/oder Patien-
tenlifter und/oder Stehtrainer auf. Alternativ oder zusätz-
lich weist die Patientenplattform auf ihrer den Tragarmen
abgewandten Seite einen Mitnehmer auf, der Andock-
punkte für Patientenaufstehhilfen und/oder Patientenlif-
ter und/oder Stehtrainer aufweist.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0014] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den
Zeichnungen dargestellt und in der nachfolgenden Be-
schreibung näher erläutert.

Fig. 1 zeigt eine teilweise aufgebrochene schemati-
sche Draufsicht eines Fahrgestells gemäß ei-
nem ersten Ausführungsbeispiel der Erfindung.

Fig. 2 zeigt eine schematische Seitenansicht des
Fahrgestells gemäß Fig. 1 aus der in Fig. 1 mit
Z bezeichneten Richtung.

Fig. 3 zeigt eine schematische Schnittansicht des
Fahrgestells gemäß Fig. 1 entlang der Linie A-
A.

Fig. 4 zeigt eine teilweise aufgebrochene schemati-
sche Draufsicht eines Fahrgestells gemäß ei-
nem zweiten Ausführungsbeispiel der Erfin-

dung.

Fig. 5 zeigt eine teilweise aufgebrochene schemati-
sche Vorderansicht des Fahrgestells gemäß
Fig. 4 aus der in Fig. 4 mit W bezeichneten Rich-
tung.

Fig. 6 zeigt einen Teilausschnitt des Fahrgestells ge-
mäß Fig. 4 entlang der Linie B-B.

Ausführungsbeispiele der Erfindung

[0015] In einem ersten Ausführungsbeispiel des erfin-
dungsgemäßen Fahrgestells, das in den Fig. 1 bis 3 dar-
gestellt ist, weist dieses zwei Tragarme 6, 7 auf, welche
jeweils aus Flachmaterial ausgeschnitten sind. Jeder
Tragarm 6, 7 weist einen Abschnitt 62, 72 auf, von dem
zwei Schenkel 60, 61, 70, 71 in dieselbe Richtung abge-
winkelt sind. Die Schenkel 60, 61 des ersten Tragarms
6 verlaufen linear. Die Schenkel 70, 71 des zweiten Trag-
arms 7 sind zueinander hin abgewinkelt. Die beiden Ab-
schnitte 62, 72 verlaufen parallel. An den Abschnitten
62, 72 sind die Tragarme 6, 7 über Hochstege 11 fest
miteinander verbunden, wodurch ein Kraftknoten gebil-
det wird. Die Hochstege 11 ihrerseits sind oberseitig mit
einer auf ihnen befestigten Nabenhalteplatte 12 verse-
hen. Darauf angebracht ist eine Nabe 2, welche als Ra-
diallager einer drehbaren Patientenplattform 1 dient. Ein
mit einer Lagerbuchse 4 ausgerüsteter Mitnehmer 5 ist
auf der Patientenplattform 1 fixiert und umschließt die
feststehende Nabe 2, welche mit einem an ihrer Ober-
seite aufweisenden Lagerdeckel 3 verhindert, dass die
Patientenplattform 1 im Betrieb über das zulässige ver-
tikale Lagerspielmaß hinaus ausweicht. Zur horizontalen
Abstützung der Patientenplattform 1 und deren Dreher-
möglichung sind an den Schenkeln 60, 61, 70, 71 der
Tragarme 6, 7 Rollenhalter 10 mit daran enthaltenen
Stützrollen 9 angebracht. An jedem Schenkel 60, 61, 70,
71 stehen sich zwei Stützrollen 9 gegenüber. Die Trag-
arme 6, 7 weisen jeweils an beiden Enden Rollkörper 8
zur Verfahrbarkeit des Fahrgestells auf. Die Patienten-
plattform 1 weist an ihrem Außenumfang Nuten (nicht
dargestellt) auf. Diese sind eingerichtet, damit Fallriegel
(nicht dargestellt) in die Nuten eingreifen können. Die
Fallriegel sind an den Schenkeln 60, 61, 70, 71 der Trag-
arme 6, 7 vertikal schwenkbar befestigt. Sie können die
Patientenplattform 1 temporär in einer bestimmten Win-
kelposition zur Nabe 2 fixieren. Um eine Patientenauf-
stehhilfe, einen Patientenlifter oder einen Stehtrainer auf
der Patientenplattform 1 befestigen zu können, weisen
die Patientenplattform 1 und der Mitnehmer 5 Andock-
punkte (nicht dargestellt) für Patientenaufstehhilfen, Pa-
tientenlifter oder Stehtrainer auf.
[0016] In einem nicht dargestellten zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel wird der Kraftknoten nicht mittels vertikal
angeordneter Hochstege erzeugt. Stattdessen wird er
mittels horizontal zwischen den beiden Abschnitten 62,
72 und diese an deren Ober- und Unterseite fest verbin-
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denden Stegen gebildet.
[0017] In einem weiteren nicht dargestellten dritten
Ausführungsbeispiel wird der Kraftknoten ausschließlich
über die beiden Abschnitte 62, 72 gebildet. Hierzu sind
diese direkt fest miteinander verbundenen. Die Nabe 2
wird mit einer an ihrer Unterseite eingefrästen Nut über
die Feder der verbundenen Abschnitte 62, 72 gesteckt
und mit diesen ebenfalls fest verknüpft, um eine Nut-
Feder-Verbindung zu erhalten.
[0018] Ein viertes Ausführungsbeispiel der Erfindung
ist in den Figuren 4 bis 6 dargestellt. Hierin weisen die
Abschnitte 62, 72 eine sie fest verbindende Traverse 13
und damit einen sich bildenden Kraftknoten auf. Die Tra-
verse 13 ihrerseits beinhaltet neben steifigkeitserhöhen-
den Zwischenstegen 80 noch zwei Hohlprofile 161,171
in welchen jeweils eine Antikippsicherungsschiene 16,
17 geführt ist. Die Antikippsicherungsschiene 16, 17
weist an ihrem, vom Kraftknoten wegzeigenden Ende,
einen um 90° vertikal schwenkbaren Kipphebel 20, 21
auf. Die beiden möglichen Positionen dieser Kipphebel
20, 21 sind in den Figuren 4 und 5 dargestellt. An der
ausgefahrenen Antikippsicherungsschiene 17 ist der
Kipphebel 21 nach unten geschwenkt. Er erhält so an-
nähernd Bodenkontakt, um im Falle, dass ein Patient mit
seinem Körperschwerpunkt über die Plattform 1 hinaus
gelangt, ein Gegenmoment zur Vorbeugung einer Fahr-
gestell-Kippung zu erzeugen. An der zurückgeschobe-
nen Antikippsicherungsschiene 16 ist der Kipphebel 20
nach oben geschwenkt.
[0019] In jedem der aufgeführte Ausführungsbeispiele
des Fahrgestells können die Schenkel 60, 61, 70, 71 der
Tragarme 6, 7 jeweils in einem Gussteil zusammenge-
fasst sein, anstatt dass die Tragarme 6, 7 aus einem
Flachmaterial ausgeschnitten sind.

Patentansprüche

1. Fahrgestell, aufweisend

- eine Patientenplattform (1),
- eine Nabe (2), die so in der Mitte der Patien-
tenplattform (1) angeordnet ist, dass die Patien-
tenplattform (1) drehbar um die Nabe (2) gela-
gert ist,
- mehrere Tragarme (6, 7), die mit der Nabe (2)
verbunden sind, und die miteinander verbunden
sind, und wobei an jedem Ende eines Tragarms
(6, 7) mindestens ein Rollkörper (8) angeordnet
ist,
- mehrere Stützrollen (9), die so unterhalb der
Patientenplattform (1) an Schenkeln (60, 61, 70,
71) der Tragarme (6, 7) angeordnet sind, dass
die Patientenplattform (1) auf den Stützrollen (9)
gelagert ist und um die Nabe (2) drehbar ist.

2. Fahrgestell nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Tragarme (6, 7) aus einem ge-

bogenem Flachmaterial bestehen.

3. Fahrgestell nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schenkel (60, 61, 70, 71) der
Tragarme (6, 7) jeweils in einem Gussteil zusam-
mengefasst sind.

4. Fahrgestell nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass an jedem Schenkel
(60, 61, 70, 71) eine Stützrolle (9) einer weiteren
Stützrolle (9) auf der gegenüberliegenden Seite des-
selben Schenkels (60, 61, 70, 71) gegenüber steht.

5. Fahrgestell nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Tragarme (6, 7)
zueinander parallel verlaufende Abschnitte (62, 72)
aufweisen und über diese parallel verlaufende Ab-
schnitte (62, 72) miteinander verbunden sind.

6. Fahrgestell nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die parallel verlaufenden Abschnitte
(62, 72) unmittelbar miteinander verbunden sind.

7. Fahrgestell nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die parallel verlaufenden Abschnitte
(62, 72) mittels parallel zueinander verlaufender
Hochstege (11) miteinander verbunden sind.

8. Fahrgestell nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die parallel verlaufenden Abschnitte
(62, 72) mittels horizontal übereinander verlaufender
Stege miteinander verbunden sind.

9. Fahrgestell nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die parallel verlaufenden Abschnitte
(62, 72) mittels einer Traverse (13) miteinander ver-
bunden sind.

10. Fahrgestell nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Traverse (13) mindestens ein
Hohlprofil (161) aufweist, welches mindestens eine
Antikippsicherungsschiene (16) führt.

11. Fahrgestell nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Patientenplatt-
form (1) an ihrem Außenumfang Nuten aufweist, die
eingerichtet sind, damit Riegel in die Nuten eingrei-
fen können.

12. Fahrgestell nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Patientenplatt-
form (1) Andockpunkte für Patientenaufstehhilfen
und/oder Patientenlifter und/oder Stehtrainer auf-
weist.

13. Fahrgestell nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Patientenplatt-
form (1) auf ihrer den Tragarmen (6, 7) abgewandten
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Seite einen Mitnehmer (5) aufweist, der Andock-
punkte für Patientenaufstehhilfen und/oder Patien-
tenlifter und/oder Stehtrainer aufweist.

7 8 
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